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1. Anlaß zur Planauf stellung 

Anlaß für die Planaufstellung war die Frage nach einem geeigneten Standort 

für eine gemeinsame Mehrzweckhalle für die Stadtteile Kilchberg und Bühl. 

Mit dieser Bauaufgabe wurde ein weiteres planerisches Ziel, nämlich die 

Ausweisung von Freisportanlagen für den stadtteil Kilchl:::le!rg, verknüpft, 

um auf diese Weise außer einer gemeinsamen ~iutzung der Halle durch zwei 

ortschaften auch eine gemeinsame NutZUI"lg' der sani tären Anlagen für Hallen-

veranstaltungen und für Außenveranstaltungen zu erreichen. Diese Aufgaben-

steilung hat aufgrund von Untersuchungen mehrer Standorte die Lage im 

Getvann "Untere F'reuz;:tckerll als die am besten geeignete. für eine Mehrzweck-

halle mit F'reisportanlagen ergeben. 

2 • Vorbereitende Baulei tplanpng 

In dem FlächennutZlll'X]splan des Nach1:arscbaftsverbandes Reutlingen-Tübingen~ 

der am 21.12.1979 genehmigt wurde, ist das Ge'tJ'er:begebiet als "gewerblic'tle 

Bauflächefl dargestellt. Vorbereitender und :verbindlicher Bauleitplan stirrmen 

sanit überein. Für den Bereich der geplanten Freis];X)rtflächen und der Mehr-

zweckhalle hat der Nachbarschaftsverband am 25.02.1982 die Aufstellung 

einer Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen, bei der die Symbole für 

lI~rünfläche - Sp:>rtanlagell und für "Ganeinbedarfsfläche - Versamnlungsstätte" I~ 

eingetragen werden sollen. In der durchgeführten vorgezogenen Bürgerbeteiligung 

und in der Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange zur Flächennutzungs-

plan-Änderung wurden dagegen keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen. 

if 

3. Bestehende Rechtsverhältnisse 

'E'ür den gesamten Bereich - sowohl für die Neuplanung der Sportanlagen mit 

Mehrzweckhalle als auch für die Gewerbegrundstücke - gibt es bisher keinen 

rechtsgültigen Beb3.uungsplan. Hit dem vorliegenden Plan sollen di-'2~ Fläcben 

erstmals in einen qualifizierten Bebauungsplan einbezogen werden. 



/ 

- 3 -

4. Plan bereich 

In den Planbereich werden aUßer den zu regelnd.en Bau- und Grünflächen 

auch die zugehörigen Erschließut'l!Jseinrichtungen mit ein:J:::,ezogen. 

Die Grenzen des -Plan~eiches~ -ergeben sich im Norden und Westen durch den 

direkten Anschluß an den Bel:e.uungsplan 11 Bonlahden 11 , östlicher Teil und an 

die Fläche_ der Bundesba.hn sowie im Süden durch die angrenzende land-

wirtschaftliche Fläche. Im Osten bildet die Erschließungsstraße für das 

Gewerbegebiet die Planbereichsgrenze. 

Flächenmäßig umfaEt der Planbereich da. 5, 15 ha, davon sind 

GewerlJeg'ebiet 

Gemeinbedarf sfläche 

öffentliche Grünfläche 

Verkehrsfläche 
(einschließlich Verkehrsgrtin) 

5. Städtebauliche Zielvorstellung 

1,60 ha 

0,72 ha 

1,33 ha 

1,50 re. 

Die wesentliche städtebaulich ~ funktionelle Zielvorstellung des Bebauungs-

planes ist die Erstellung einer Mehrzweckhalle zur gemeinsamen bürger-

schaftlichen und sportlichen ~rutzung durch die beiden Ortschaften Kilchberg 

und Bühl. Die gewählte westliche Randlage in Kilchberg erfüllt diese Ziel-

setzung .. 

Sie hat wesentliche Vorteile in der Verkehr serschließDng, Entsorgung ~ nicht 

z~etzt in einer ni::X;Jlichen Nutzungsüberlagerung mit dem FlenderjHimnelwerk 

(Stellplätze) und Firma Hein (vorläufige Nutzung der sanitären Einrichtung für 

die zeitlich vorgezogenen Freisportanlagen)~ 

Der Baukörper der Mehrzweckhalle ist an das Gewerbegebiet herangerückt und nimnt 

hier die gleiche "Korngröße" auf.. Die dem Industriegebiet gegenüberliegenden 

Freisportanlagen bieten durch die beabsichtigte starke Begrünung die Mäglich-

kei t, das Irrlustriegebiet besser in die Landscha.ft einzufügen. 
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6.. Mt der l::e.ulichen }1utzung 

6.1 Gewerbeqebiet 

Die vorrandenen Betriebe init den Nutzungen Fuhrbetrieb, lager, Schreiner-

werkstätte, ehen. Fabrik erfordern die AuS\V'eisung eines IIGewer:begebietes-". 

Eine Gliedenmgc-~~ Eins~hr~~geB:.~begebietes .. Wi+~ im_~.4nblick 
~ _,._" .... "'""'_.' =::.._......:.......:_._-~ .. :.._-:::-~-:. ~ ... ;_'::"'~_ -.- "1.,.. ___ ":_.~' .. __ .,,;~ 

auf die Umgebung (Mischgebiet im Osten anschließend, landwirtschaftliche 

Fläche im Süden I Bundesbahn TIn Narden) für nicht erforderlic~ gehalten. 

Die vorhandenen ~rohnungen .im Gewerbegebiet, die nicht zu den nach 

§ 8 BauNVO ausnahnsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 

gehören, genießen Bestandsschutz • Sie sind generell alJer unzulässig. 

Die verträglichkeit mit der Mehrzweckralle ist gegelJen, da hier von der 

Benutzung eine zeitliche Verschiebung gegenüber den Betriebszeiten 

ga;re1Jen ist. Im übrigen sind srx>rtliche Anlagen ausnahmsl..reise auch direkt 

" ~'GeWerbegebiet Zulässig. 

6.2 Gemeinbedarfsfläche 

Dc:i mit der Mehrzweckha.lle allein ein öffentlicher Nutzungszweck 

l::eabsichtigt wird, sind hier die Voraussetzur:gen zur Ausweist1l1g einer 

Ganeinbedarfsfläche gegeben. Im Hinblick auf die zulässigen Irrmissionen 

und die auftretenden Emissionen wäre diese Fläche einem Misch;}ebiet gleich! 

zusetzen. 

6.3 Öffentliche Grünfläche 

Die öffentliche Grünfläche wird durch den ZUsatz "Freisportanlagenll 

näher definiert. Die direkte Zuordnung Mehrzweckhalle - Sportflächen 

garantiert, daß auf der Grünfläche auf Gebäude (z. B. Umkleideräume, 

Tbiletten) verzichtet werden kann.. Ballauffanggitter , Flutlichtanlage 

und weitere Nebenanlagen sind zulässig. 
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7. Maß der baulichen Nutzung 
"'" ... ", 

Das Gewerbegebiet soll in seiner Randlage zum Ortskern und im Hinblick auf 

eine gewisse optische Durchlässigkeit quer zum Neckartal keine zu intensive 

Nutzung aufweisen. Die festgesetzten Nutzurgswerte mit Grundfl ächen zahl , (GRZ) 

= 0,4., I Geschoßflächenzahl (GFZ) = 0 , 8 I Z == 11 entsprechen dieser Zielsetzung. 

Die Überb3.uung der Ganeiribe:larfsfläche soll auf das Projekt der Mehrzweck-

halle reschränkt bleiben und sich nicht weiter nach Westen ausdehnen. 

8. Immissionsschutz 

Da -Anlagen für s:portliche Zwecke in einem Industriegebiet nur ausnahns-

weise zugelassen werden können, ergibt sich aus der unni ttell::aren 

Nachbarsc"haft des In::1ustrie;rebietes I'Bonlanden" zu den Freisportanlagen 

die Frage I ob hier evtl. Unverträglichkeiten vorliegen. Das Iandesamt 

für lIrrrvII'eltschutz in Karlsruhe wurde desh3.1b beauftragt, zu untersuchen, 

ob die geplanten Freis];XJrtanlagen durch die. benachl:Erte IndBBtrie sowie 

durch die arn Rande verlaufe:rrle I..anclstraße zu starken Irrmissionen ausgesetzt 

werden. Das Gutachten VOll 15.12.1982 rat ergel::>en, daß für die Besucher der 

geplanten Sportanlagen eine gesundheitliche Gefährdung durch die Industrie 

und Landstraße ausgeschlossen werden kann. 

9. Verkehrserschließung 

t 
Die Zufahrt zur Mehrzweckhalle ergibt sich in optimaler Weise von der L 370 

im Zusamnenhang rni t der Zufahrt zu den Flenderwerken durch Austa.u eines 

Knotens mit Linksabbieger. Die Fläche für Stellplätze mit ca. 70 Stell-

plätzen Eeicht für nonnale Veranstaltungen aus. Bei Großveranstaltungen 

können die Stellplätze der Flenderwerke mitbenutzt werden. Die Firma hat eine 

entsprechende Zusage ge;reben. 

Der Zugang für Fußgänger bzw. die Zufahrt für Radfahrer zur Hehrzweckhalle 

und Zlml. Freistnrtgelände kann von Kilchberq aus problemlos über Nebenstraßen 

oder Feldwege erfolgen. Von Bühl aus wird an der Südseite der L 370 ein 
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Teilabschnit;.t eines Fuß-/Radwe;res neu geplant, so daß der Anschluß an das 

Verkehrsnetz gesichert ist .. Von der nördlichen ortshälfte Bühls ist ein 

Parallelweg zur L 370 bereits vorhanden. Die tJberquerung der Landstraße muß 

evtl. rni teinern Fußgängerweg eder einer .Al1'Jj;:)elsicherung erfolgen. 

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet erfolgt über den Anschluß des Ortsweges 7069 

an die L 370. Die weitere Erschließung erfolgt ha.uptsächlich über den 

Ortsweg 7103 (parallel zur L 370) und in untergeordneten Maße über den 

südlichen Weg 7076. 

10. Landschaftliche EinbindllnJ 

Da durch den notwendigen Eingriff in die landwirtschaftliche Flur ein 

Teil der natürlichen Iandscffift verloren geht, soll dieser Eingriff 

durch intensive Ba"llIt1Pflanzung~ genildert bZ'W'. überspiel t werden. 

Gerade .im P-1nljlick auf eine a;1zustrebende landsch.aftliche Trennung 

der ~tsteile Kilchberg und Bühl wird hier der Einsatz der Baumpflanzungen 

als landschaftliches Element besonders notwendig. 

Die ausgewiesenen Pflan~ebote sind in der Regel standortgebunden fest-

gelegt. Nur bei der Stellplatzfläche der Mehrzweckhalle wird eine generelle 

Festlegung getroffen, die entsprechend der späteren Ausfonnung die 

Standorte Variabel läßt. 

11. BOOenordnung 

Im Bereich der geplanten Gemeinbedarfsf~äche und öffentlichen Grünflächen 

liegt ein Teil .. der Grundstücke noch in privater Hand. Diese Flächen müssen 

noch erworben werden. Der Be1::auungsplan soll die rechtlichen Voraussetzungen 

zum Erwerb dieser Flächen bilden. 

Im Gewerbegebiet sind die Flächen TIn Eigentum der jeweiligen Nutzer. 

Bodenordnende ~~nahmen sind hier nicht erforderlich. 

Für den straßenausbau sind' noch g~inge Teilflächan zu erwerben. 
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12. Kostenaufwand (überschlägig ennittelt) 

1. Sportanlage 

1.1 Spielfeld 60 x 90 m (Rasenplatz) 

Beleuchtung 

1 .. 2 Übrige ~portanlagen 

1.3 Grünflächen un:1 Bepflanzung 

2. Mehrzweckhalle 

2 .. 1 -Halle 18 x 27 m 

2.2 Außenanlagen 

2.3 Parkplatz und Begrünung' 

3. straßena.usbau 

Abbiegespuren L 370, 2 Busbuchten, 
nördliche ur:rl südliche Zufahrts-
straße I sowie neue:' Fuß- und Radweg 
mit Bepflanzung 

4. Verle:JUt1g der Druckwasserleitung der 
Steinlach-Wasserversorgung 

13. Zeitliche VeJ:"INirklichung 

330 000,- rM 

60 000,- DM 

290 000,- IM 

145 OCO,- rM 

825 QCX),- IM 

2 570 CXX), -- rn 
130 000,-- rM. 

300 000 I -- r::M 

3 000 000,- CM 

540 000, - DM 

40 coo I - 0."1 

4 40S 000,-- IJM I 

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist der Ausbau der Freis:portanlagen 

ab 1984 und die Erstellung der Mehrzweckhalle ab 1985 vorgesehen. 

Tübingen, den 25. Januar 1983 


